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Stromversorgungssicherheit: Verordnung über den Einsatz von Reservekraftwerken für den Winter 

2022/2023; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 19. Oktober 2022 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur Revision 

der Verordnung über den Einsatz von Reservekraftwerken für den Winter 2022/2023 Stellung zu neh­

men. 

Der Regierungsrat begrüsst die Winterreserveverordnung. Für die Umsetzung stellt er folgende An­

träge: 

Lufthygienische Anforderungen an Notstromgruppen für ergänzende Reserve 

Notstromgruppen profitieren aufgrund ihrer kurzen, jährlichen Laufzeit von erleichterten Luftschad­

stoff-Emissionsgrenzwerten und längeren Intervallen für Kontrollmessungen (Luftreinhalteverord­

nung [LRV]; SR 814.318.142.1, Anhang 2 Ziff. 826) . Die Winterreserveverordnung sieht in Artikel 6 Ab­

satz 2 Buchstabe b vor, dass Betreiberinnen oder Betreiber von Notstromgruppen an der Bildung der 

ergänzenden Reserve teilnehmen können. Wenn nun eine solche Anlage als ergänzende Reserve ge­

nutzt wird und dadurch eine Laufzeit von mehr als 50 Stunden pro Jahr erreicht, ist unklar, ob sie 

weiterhin von den erleichterten Luftschadstoff-Emissionsgrenzwerten profitieren kann oder ob die 

Anlage als ordentlicher, stationärer Verbrennungsmotor den strengeren Emissionsgrenzwerten und 

Messintervallen unterstellt wird. 
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Antrag 1 

Es muss explizit geklärt werden, welche lufthygienischen Anforderungen an Notstromgruppen gestellt 

werden, wenn diese im Rahmen der ergänzenden Reserve eine Laufzeit von mehr als 50 Stunden pro 

Jahr aufweisen. 

Klimaschutzanforderungen 

Anstelle einer Anpassung des Artikels 41 der C02-Verordnung ist es wünschenswert, als Ersatz von 

fossil betriebenen Reservekraftwerken Alternativen, wie beispielsweise erneuerbarer, emissionsloser 

Wasserstoff, als Brennstoff zu prüfen. 

Antrag 2 

Klimaneutrale Alternativen wie Wasserstoff als Brennstoff sind für künftige Reservekraftwerke zu prü­

fen. 

Antrag 3 

Damit keine unnötigen COr Emissionen die Treibhausgasbilanz der Schweiz belasten, sind die Reserve­

kraftwerke nur im äussersten Notfall anzuwenden, wenn alle Energiesparmassnahmen, die möglich 

sind, bereits getroffen wurden. Ausserdem ist die Verordnung nach dem Winter 2022/2023 wieder 

aufzuheben. In den Betriebsreglementen der Reservekraftwerke ist der Rückbau der Reservekraft­

werke gemäss befristeter Winterreserveverordnung zu regeln. 

Im erläuternden Bericht auf Seite 3 steht, dass die Anlagen so betrieben werden sollen, dass sie die 

C02-Bilanz nicht belasten. Wie soll dies möglich sein mit fossilen Brennstoffen? Werden die C02-Emis­

sionen der Reservekraftwerke kompensiert? Werden die C02-Emissionen gebunden? 

Antrag 4 

Die Umsetzung des klimaneutralen Betriebs der Reservekraftwerke soll aufgezeigt werden. 

Im Übrigen verweisen wir auf die beiliegenden Stellungnahmen der Konferenz Kantonaler Energiedi­

rektoren (EnDK) und der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK), denen wir uns anschlies­

sen. 



Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Möglich­

keit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 18. November 2022 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann !d,Ds;:.1-1 ........ L(,_1 
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Beilagen 

Stellungnahme der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) (Beilage 1) 

Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) (Beilage 2) 



Haus der Kantone | Speichergasse 6 | 3011 Bern | Tel: +41 31 320 30 25 | Email: info@endk.ch 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK  
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 

Per Email an:  mohamed.benahmed@bfe.admin.ch; 
martin.michel@bfe.admin.ch 

Bern, 10. November 2022 

Vernehmlassung zur Verordnung über den Einsatz von Reservekraftwerken für den Winter 2022/2023 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrter Herr Benahmed, sehr geehrter Herr Michel 

Mit Schreiben vom 19. Oktober 2022 haben Sie uns eingeladen, an der Vernehmlassung des o.g. Ver-
ordnungsentwurfs teilzunehmen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit. Die vorliegende Stellung-
nahme wurde in Zusammenarbeit mit der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltkonferenz erstellt.  

I. Allgemeine Beurteilung

Die EnDK begrüsst die Verordnungsvorlage im Grundsatz, die ergänzend zur bestehenden Wasserkraft-
reserve die Vorhaltung weiterer Reservekraftwerke zur Stärkung der Versorgungssicherheit im Winter 
vorsieht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Reserve kein Mittel zur langfristigen Verbesserung der 
Versorgungssituation ist, sondern nur in kurzfristigen Notsituationen zum Einsatz kommt. Sie ist kein 
Mittel zur Behebung einer drohenden, länger andauernden Energiemangellage. Der Ausbau der erneu-
erbaren Energien im Inland muss deshalb mit aller Kraft vorangetrieben werden.  

Was die Winterreserve angeht, so muss aus Sicht der EnDK dringend geklärt werden, wie die Abrufrei-
henfolge und die Kriterien zum Abruf der einzelnen Reserven definiert sind. Dabei ist insbesondere auch 
die Verfügbarkeit der Brennstoffe zu beachten. Gleichzeitig muss auch das Zusammenspiel mit den ver-
brauchsseitigen Massnahmen zeitnah geklärt werden. Insbesondere die relativ milden Massnahmen, 
wie etwa Verbrauchsbeschränkungen im öffentlichen Raum oder im Privatbereich (Schaufensterbe-
leuchtung, private Saunen etc.) sind frühzeitig zu treffen – und zwar bevor wertvolle Energie aus der 
Hydroreserve angezapft wird oder umweltschädigende Reservekraftwerke angeworfen werden. 

Die Beschaffung der verschiedenen Reserven, insbesondere der Hydroreserve, ist sehr teuer. Deshalb 
schlagen wir vor, zu prüfen, ob eine Auktionierung der Nachfragereduktion günstiger zu realisieren wäre 
und ob im Hinblick auf den Winter 2023/2024 eine solche, mindestens ergänzend zu den Produktions-
reserven, eingerichtet werden könnte. Sie könnten die Kosten für die Versicherungslösung insgesamt 
senken.   

Die Kantone befürworten, dass die Vorlage neben mit Gas oder anderen Energieträgern betriebenen 
Kraftwerken auch die Kontrahierung von Notstromaggregaten vorsieht. Auf dieses vorhandene Poten-
zial sollte in Knappheitssituationen zurückgegriffen werden. Der Einbezug der Notstromaggregate hat 
jedoch Auswirkungen auf den Vollzug von kantonalen Energie- und Umweltvorschriften, insbesondere 
Vorgaben zur verpflichtenden Abwärmenutzung. In der Verordnung muss aus unserer Sicht eine Bestim-
mung eingefügt werden, wonach diese kantonalen Vorgaben temporär ausser Kraft gesetzt werden.  

Nachfolgend nehmen wir zu einzelnen Aspekten des Entwurfs Stellung. 
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II. Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage 
 

1. Übersteuerung der kantonalen Energie- und Umweltgesetzgebungen (Art. 13) 

Damit Reservekraftwerke und/oder Notstromgruppen zur Verhinderung einer Strommangellage zum 
Einsatz kommen können, müssen die kantonalen Bestimmungen zur Abwärmenutzung angepasst oder 
übersteuert werden.  

Mit Ausnahme des Kantons Uri haben alle Kantone Bestimmungen zur fachgerechten und vollständigen 
Abwärmenutzung bei mit fossilen Brennstoffen betriebenen Elektrizitätserzeugungsanlagen gemäss Teil 
K der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (Art. 1.43 Abs. 1 -3, MuKEn 2014) in ihre kan-
tonalen Energiegesetze aufgenommen. Auch bei mit erneuerbaren Brennstoffen betriebenen Elektrizi-
tätserzeugungsanlagen ist die entstehende Wärme fachgerecht und weitgehend zu nutzen.  

Die Erstellung von Anlagen zur Notstromerzeugung sowie deren Betrieb für Probeläufe von höchstens 
50 Stunden pro Jahr ist ohne Nutzung der im Betrieb entstehenden Wärme zulässig (Art. 1.43 Abs. 4, 
MuKEn 2014).  

Das heisst, sowohl der Betrieb von fossil betriebenen Reservekraftwerken wie auch der Betrieb von Not-
stromaggregaten während mehr als 50 Stunden ist gemäss diesen kantonalen Vorgaben nicht zulässig 
(auch Notstromaggregate dürfen nur bei Vorliegen eines Stromausfalls länger als 50 Stunden ohne Ab-
wärmenutzung betrieben werden). Soll dies zur Verhinderung einer Energiemangellage ermöglicht wer-
den, muss der Bund diese kantonalen Bestimmungen per Notverordnung unter Berufung auf eine un-
mittelbar bevorstehende Mangellage ausser Kraft setzen.  

Überdies enthalten in mehreren Kantonen die Umweltgesetzgebungen Bestimmungen zum Betrieb von 
Anlagen zur Stromerzeugung aus Verbrennungsmotoren mit unterschiedlichen Brennstoffen (Diesel, 
Heizöl, Gas, Holz, etc). Sie sind teils aus eidgenössischem Recht abgeleitet, bspw. Verschärfungen von 
Emissionsbegrenzungen der Luftreinhalteverordnung, teils betreffen sie eigenständiges kantonales 
Recht. Die betroffenen kantonalen Erlasse müssten in derselben Art angepasst werden, damit die Bun-
deserlasse und deren Anpassungen gesetzeskonform umgesetzt werden können.  

Antrag:  Übersteuerung von kantonalem Recht 

Um den Betrieb von Reservekraftwerken und Notstromaggregaten zu ermöglichen, muss der Bund die 
kantonalen Bestimmungen zur Abwärmenutzung sowie allfällige kantonale Luftreinhaltungs- und 
Lärmschutzvorschriften unter Berufung auf das Landesversorgungsgesetz während der Dauer dieser 
Verordnung ausser Kraft setzen. 

2. Aggregate ohne Netzanschluss (Art. 13) 

Aus der Vorlage geht nicht hervor, ob auch Notstromaggregate kontrahiert werden können, die nicht 
ans öffentliche Stromnetz angeschlossen sind. In einer unvorhergesehenen Knappheitssituation wäre 
der Einsatz auch nicht ans Stromnetz angeschlossener Anlagen zu begrüssen, da sie die Netze entlasten. 
Es sollte daher klargestellt werden, dass auch Notstromaggregate ohne Netzanschluss in die Reserve 
aufgenommen werden können.  

Antrag: Einfügen eines neuen Absatzes 6 in Art. 13: 

6 Die Teilnahme an der ergänzenden Reserve kann auch durch Notstromaggregate erfolgen, die nicht 
an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind.  
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3. Auktionen für Nachfragereduktion (Artikel 1 Abs. 2) 

Die Vorlage sieht bislang keine Massnahmen zum Demand Side Management vor. Es werden lediglich 
Massnahmen auf der Produktionsseite adressiert. Wie sich bei der ersten Auktionierung für die Wasser-
kraftreserve gezeigt hat, sind die Kosten für diese Reserve mit rund 296 Mio. CHF sehr hoch. Deshalb 
schlagen wir vor, zu prüfen, ob eine Auktionierung der Nachfragereduktion günstiger zu realisieren wäre 
und ob im Hinblick auf den Winter 2023/2024 eine solche eingerichtet werden könnte. Sie könnten die 
Kosten für die Versicherungslösung insgesamt senken.   
 
Antrag: 

Es ist zu prüfen, ob für den Winter 2023/2024 Auktionen zur Nachfragereduktion durchgeführt wer-
den können.  

4. Abrufordnung (Art. 15) 

Gemäss der Vorlage bestünden in der Reserve drei unterschiedliche Technologien. Zu welchem Zeit-
punkt welche Technologie unter welchen Bedingungen zum Zug kommt, wird aus der Vorlage nicht er-
sichtlich. Zwar gibt Art. 15 «Hauptanliegen und Kriterien» (erläuternder Bericht) vor, nach denen eine 
Abrufordnung erstellt werden soll. Die konkrete Festlegung dieser Ordnung soll jedoch die ElCom über-
nehmen. Die Festlegung des Zusammenspiels zwischen den Technologien ist in unseren Augen das zent-
rale Element der Energiereserve. Es geht hier konkret um eine Abwägung zwischen den Interessen der 
Gewährleistung der Energieversorgung, der Luftreinhaltung, des Klima- und Umweltschutzes sowie der 
Bezahlbarkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher.  

Die Abrufordnung gilt es nun zeitnah zu definieren. Sie muss der ElCom die notwendige Flexibilität las-
sen, in Abhängigkeit der jeweiligen Situation flexibel zu entscheiden, welche Reserve eingesetzt wird – 
d.h. je nachdem, welche Energiemengen in welchem Zeitraum voraussichtlich fehlen und wie die Prog-
nose für den Füllstand der Speicherseen aussieht. Die Hydroreserve ist aufgrund ihrer hohen Leistungs-
vorhaltung besonders wertvoll für die Systemstabilität. Die Reservekraftwerke und/oder Notstromag-
gregate sollten deshalb vorgezogen werden können, wenn der Füllstand der Speicherseen absehbar 
knapp wird und die Gefahr besteht, dass die nötige Leistung nicht mehr zur Verfügung stehen würde.  

Gleichzeitig gilt es, die Abhängigkeit auf die Verfügbarkeit von Brennstoffen, insbesondere auch im Zu-
sammenspiel mit der möglichen Umstellung der Zweistoffanlagen, im Auge zu behalten. 

In der Abrufordnung wird zudem die Berücksichtigung des Emissionsverhaltens als Priorisierungsmerk-
mal ausgeführt. Die Priorisierung der Reservekraftwerke nach Emissionsverhalten und die gebotene Auf-
sicht über die Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben können indes nur durch die für den Vollzug der Um-
weltvorschriften zuständigen kantonalen Behörde vorgenommen werden. Diese ist deshalb bei der Fest-
legung frühzeitig einzubeziehen. Die Mehremissionen betreffen verschiedene Luftschadstoffe mit un-
terschiedlicher Toxizität, Gesundheits- und Umweltrelevanz; bspw. Russ, Stickoxide, Kohlenmonoxid, 
sowie höhere Lärmbelastungen vor allem in den Nachtstunden. Zudem können die Mehremissionen zu 
übermässigen Immissionen führen. Eine Bewertung der Emissionen, der Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit, die Prüfung geeigneter Emissionsminderungsmassnahmen und Einordung der Kosten im 
Verhältnis zum Nutzen kann nur sinnvoll erfolgen, wenn die genannten Aspekte gesamtheitlich beurteilt 
werden. Geltendes Umweltrecht und dessen Umsetzung basiert u.a. auf dem Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit, die technische und betriebliche Machbarkeit und wirtschaftliche Tragbarkeit von Umwelt-
massnahmen für deren Anordnung voraussetzt.  

Artikel 15 berücksichtigt zwar die Umweltauswirkungen bei der Festlegung der Abrufreihenfolge. Indes 
werden tiefe Kosten höher gewichtet als schädliche oder lästige Umweltauswirkungen, was letztlich wi-
dersprüchlich und kontraproduktiv ist. Eine Anlage, die bezüglich Umweltauswirkungen vorbildlich aus-
gerüstet ist und Umweltschäden möglichst vermeidet, ist teurer in der Anschaffung und im Betrieb. 
Wenn sie die notwendigen Anforderungen zur Sicherstellung oder Verbesserung der Versorgungssicher-
heit erfüllt oder nachgerüstet werden kann, soll ihr aus Kostengründen nicht eine Anlage mit erheblich 
höheren oder schädlicheren Emissionen vorgezogen werden. 
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Antrag: 

1. Die Kriterien für die Abrufordnung müssen zeitnah definiert werden und sollen der ElCom die nö-
tige Flexibilität lassen, die Reserven so einzusetzen, dass das Gesamtsystem unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Prognosen möglichst stabil bleibt.  

2. Die für den Vollzug von Umweltvorschriften zuständige kantonale Behörde ist zur Berücksichti-
gung der Umweltrelevanz und bei der Festlegung und Priorisierung von Reservekraftwerken früh-
zeitig einzubeziehen. In der Reihenfolge der Abrufbedingungen sind die Umweltauswirkungen un-
ter Abs. 2, Bst. d und Bst. e den Kosten, Abs. 2, Bst. c, vorzuziehen. 

5. Kriterien des konkreten Abrufs festlegen (Art. 16 Abs. 3) 

Neben der noch offenen Abrufordnung sind die Kriterien für den konkreten Abruf, den Swissgrid vor-
nehmen soll, unklar. In Artikel 16 Abs. 3 heisst es, dass die Netzgesellschaft den Abruf «nach der Abru-
fordnung und diskriminierungsfrei» vornehmen soll. Da die Bestimmung keine Priorisierung enthält, er-
scheint fraglich, wie Swissgrid im Zweifelsfall entscheiden soll; Zielkonflikte sind mit dieser Formulierung 
vorprogrammiert. 

Antrag: 

In Art. 16 Abs. 3 ist klarzustellen, nach welchem Prinzip die Netzgesellschaft die Reserve im Zweifelsfall 
abzurufen hat. 

6. Abrufentschädigung (Art. 17) 

Im Hinblick auf einen möglicherweise längerfristigen Betrieb von Reservekraftwerken und Notstromag-
gregaten, der nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschliessen ist, aber auch für den befristeten, 
kurzzeitigen Einsatz bis Mai 2023, sind emissionsmindernde Massnahmen möglich, respektive werden 
notwendig und sind technisch machbar. Die Nachrüstung der Anlagen ist mit Kosten verbunden, deren 
Entschädigung zu prüfen und ermöglichen ist. Dabei ist dem Gleichheitsgebot in geeigneter Weise Rech-
nung zu tragen. Bestehende Anlagen, die gesetzeskonform betrieben werden und deren Erstellung und 
Betrieb mit Aufwand verbunden waren und weiterhin sind, sollen keine Ungleichbehandlung zu ihrem 
Nachteil erfahren, was letztlich mit unerwünschten Wettbewerbsnachteilen verbunden sein wird. Zu 
erwägen ist, ob die Höhe der Entschädigung den Mehraufwand bei Anschaffung und Betrieb von beste-
henden und umweltkonformen Anlagen angemessen berücksichtigen kann. 

Antrag 

Die Entschädigung von behördlich angeordneten Umweltmassnahmen ist unter Berücksichtigung des 
Gleichheitsgebots und bereits getätigter Umweltleistungen geeignet aufzunehmen. 

7. Kosten und Finanzierung (Art. 19) 

In Kapitel 2, «Finanzielle, personelle und weitere Auswirkungen auf Bund, Kantone und Gemeinden», 
wird auf den Mehraufwand im Vollzug hingewiesen. Insbesondere werden Standortkantone einen er-
heblichen Aufwand erfahren, dessen Abgeltung nicht in jedem Fall durch bestehende Gebührenordnun-
gen abgedeckt ist. In Art. 19 ist diesem Umstand Rechnung zu tragen. 

Antrag 

Behördlicher Mehraufwand zur Wahrnehmung von Umweltvollzugsaufgaben, die nicht durch beste-
hendes Gebührenrecht abgedeckt ist, soll abgegolten werden.  

8. Zusammenspiel mit Massnahmen auf der Nachfrageseite klären 

Nicht nur die Abrufreihenfolge und -kriterien innerhalb der produktionsseitigen Reserven gilt es zeitnah 
zu klären, sondern auch das Zusammenspiel mit den nachfrageseitigen Massnahmen. Es darf nicht sein, 
dass die letzte Kilowattstunde aus der Hydroreserve turbiniert und der letzte Liter Heizöl verbrannt ist, 
bevor nachfrageseitige Massnahmen getroffen werden. Insbesondere die relativ milden Massnahmen, 
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wie etwa Verbrauchsbeschränkungen im öffentlichen Raum oder im Privatbereich (Schaufensterbe-
leuchtung, private Saunen etc.) sind frühzeitig zu treffen – und zwar bevor wertvolle Energie aus der 
Hydroreserve angezapft wird oder umweltschädigende Reservekraftwerke angeworfen werden. 

Die Kriterien, wann welche verbrauchs- und produktionsseitigen Massnahmen getroffen werden, sind 
zeitnah und transparent festzulegen, beispielsweise in Abhängigkeit des Füllstandes der Speicherseen, 
der erwarteten Importverfügbarkeit, der inländischen Kraftwerksverfügbarkeit sowie des Landesver-
brauchs. 

Sowohl die Kriterien wie auch die aktuellen Daten sind dort, wo aus sicherheitspolitischen Überlegungen 
nichts dagegenspricht, öffentlich zu machen, damit Wirtschaft und Bevölkerung sich auf ein Krisensze-
nario vorbereiten können und auch entsprechende Anreize zum Sparen haben. 

Antrag: 

Es braucht mehr Transparenz in der Frage, wann welche Massnahmen ausgelöst werden und wie die 
verschiedenen Massnahmen (produktions- und verbrauchsseitig) zum Zuge kommen. 

9. Schaffung einer ausreichenden Rechtsgrundlage für die Einrichtung einer Winterreserve 

Wir weisen darauf hin, dass der bestehende Art. 9 StromVG, auf den sich der vorliegende Entwurf stützt, 
keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Einrichtung einer Wasserkraftreserve auf Verordnungsstufe 
darstellt. Die fehlende gesetzliche Verankerung führt zu zahlreichen Unsicherheiten und Risiken für die 
beteiligten Akteure, besonders jedoch für Swissgrid, welche die Ausschreibungen der Wasserkraftre-
serve organisiert und durchführt.1 Die Kantone fordern daher den Bund dazu auf, eine ausreichende 
gesetzliche Grundlage zu schaffen.  

Antrag: 

Spätestens mit der nächsten Revision des StromVG muss eine ausreichende gesetzliche Grundlage für 
die Einrichtung einer Wasserkraftreserve geschaffen werden.  

 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen gerne für Rückfragen zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
   

   
Roberto Schmidt     Jan Flückiger 
Präsident EnDK      Generalsekretär EnDK  

 
1 Gemäss Art. 9 Abs. 2 StromVG darf der Bundesrat in der Praxis Ausschreibungen ausführen, nicht jedoch Swissgrid. 



Präsident: Regierungsrat Kaspar Becker 
Generalsekretär: lic. iur. Fadri Ramming 

Hinterm Bach 6, Postfach 539, 7001 Chur 
Tel. 081 250 45 61, Fax 081 252 98 58 

kontakt@gebirgskantone.ch 
www.gebirgskantone.ch 

VIA MAIL 
Bundesamt für Energie 
3003 Bern 

mohamed.benahmed@bfe.admin.ch / martin.michel@bfe.admin.ch 

Chur, den 07. November 2022 

Entwurf für Winterreserveverordnung (E-WResV) 

V E R N E H M L A S S U N G 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nach Einsicht in die vorerwähnten Vernehmlassungsunterlagen nimmt die Regierungskonferenz der Ge-

birgskantone (RKGK), bestehend aus den Kantonen Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell-Innerrho-

den, Graubünden, Tessin und Wallis, gerne wie folgt Stellung:   

I. EINLEITENDE BEMERKUNG

Unsere Konferenz beschränkt sich auf eine Stellungnahme zum wasserkraftbezogenen Inhalt des E-

WResV. Zu weiteren Inhalt des Entwurfes äussert sich unsere Konferenz nicht.

II. STELLUNGNAHME

1 Wie im «Erläuternden Bericht» zum E-WResV ausgeführt, handelt es sich beim Entwurf um eine Erwei-

terung der Verordnung zur Wasserkraftreserve (WResV), die ja bereits in Kraft steht. Die Erweiterung

betrifft aber die Bestimmungen zu den weiteren Reservekraftwerken und Notstromgruppen, zu denen

wir – wie vorstehend dargelegt – keine Aussagen machen.

2 Art. 2 Abs. 2 der Entwurfs-Verordnung über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winter-

reserveverordnung, WResV) hält bezüglich Eckwerte u.a. fest, dass dafür vom ausserordentlichen Fall

ausgegangen wird, dass der Import von Elektrizität nur sehr beschränkt möglich ist und gleichzeitig die

Erzeugung im Inland tief und die Last hoch sind. Gemäss Art. 16 Abs. 1 der WResV steht die Stromre-

serve sodann zum Abruf frei, wenn an der Strombörse für den Folgetag die nachgefragte Menge Elekt-

rizität das Angebot übersteigt (fehlende Markträumung). Situationen mit beschränktem Angebot, aber

hoher Nachfrage führen zu extrem hohen Preisen. Dementsprechend fallen die Kosten für eine Win-

terreserve hoch aus. Gemäss Erläuternder Bericht des UVEK zur WResV vom Oktober 2022 wird nach

groben Schätzungen für die Zeitperiode von Winter 2022/23 bis Winter 2025/26 insgesamt von rund

2,2 Mrd. Franken ausgegangen (4 Winter, entsprechend 550 Mio. Fr./J), was das Netznutzungsentgelt

um durchschnittlich rund 1 Rp./kWh erhöhen würde. Zum Vergleich: Die Ende Oktober 2022 durch

Beilage 2

mailto:mohamed.benahmed@bfe.admin.ch
mailto:martin.michel@bfe.admin.ch


 
 
 

 

 
 

 2/2 
 

Swissgrid durchgeführte Auktion für die Wasserkraftreserve im kommenden Winter umfasst 400 Mio. 

kWh und Gesamtkosten von 296 Mio. Euro (im Rahmen der Ausschreibung sind 149 Gebote über 672 

Mio. kWh eingegangen). Der Durchschnittspreis der vorgehaltenen Energie beträgt demnach 739.97 

Euro/MWh; bei einem Abruf kämen noch die zu bezahlenden Energiepreise dazu.  

 

3 Daraus wird ersichtlich, dass die Winterreserve, bzw. die damit verbundene "Versicherung" mit sehr 

hohen, jährlich wiederkehrenden Kosten verbunden ist, solange es nicht gelingt, die Angebotsseite 

auszubauen. Statt die Gelder zur Finanzierung einer kostspieligen «Versicherung» zu verwenden, 

sollten sie möglichst rasch für einen Stromproduktionszubau verwendet werden (bei PV und Wind 

wurden durchs eidg. Parlament bereits erste Sofortmassnahmen beschlossen, bei der Wasserkraft bis-

her nur für den Höherstau von Grimsel). Bereits bewilligte, aber wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit 

zurückgestellte Wasserkraftprojekte sollten ebenfalls rasch in den Genuss von Förderbeiträgen kom-

men, damit auch diese realisiert werden. Im Weiteren sollten bis zum Erreichen der Zubauziele der 

verschiedenen Stromproduktionstechnologien ein "Bestandesschutz" bestehender Stromproduktio-

nen gesetzlich vorgegeben werden, damit die bereits "ungenügenden" Stromproduktionskapazitä-

ten in den kommenden Jahren nicht zusätzlich reduziert werden; dies würde die aktuell schwierige 

Situation nämlich weiter verschärfen.  

 

4 Schliesslich unterstreichen wir erneut, 

• dass diese und künftige Bestimmungen zur Wasserkraftreserve keinerlei Eingriffe in die zwi-

schen den verleihungsberechtigten Gemeinwesen (Gemeinden, Korporationen, Kantone) und 

Konzessionären konzessionsvertraglich vereinbarten Leistungen zur Folge haben dürfen. Wir se-

hen derzeit keine solche Eingriffe, unterstreichen diese Forderung aber auch mit Blick in die Zu-

kunft; 

• dass es die Frage der ausreichenden Stromversorgung im Winter keine vorübergehende Her-

ausforderung darstellt, sondern von längerer Dauer sein wird; 

• dass die Gebirgskantone bereit sind, die Belastung durch Energieinfrastrukturen für erneuer-

bare Energien zu tragen (Wasserkraftwerke, Solaranlagen), nicht jedoch solche für Gasreserve-

kraftwerke. Dies, weil die Belastung durch die erwähnten Infrastrukturen bereits ein beachtliches 

Mass erreicht und eine weitere Konzentration von Produktionseinheiten mit hoher Leistung in 

einem begrenzten Gebiet die Versorgungssicherheit des Landes gefährden kann.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

REGIERUNGSKONFERENZ DER GEBIRGSKANTONE 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

  
Kaspar Becker, Regierungsrat Fadri Ramming 
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